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Neuorientierung der Mindestlohnpolitik fiihrt zu realer Aufwertung
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AUF EINEN BLICK

Entwicklung der Mindestldhne in der Europdischen Union, 2000 —2025
Auch in diesem Jahr setzt sich der Trend zu deutli- Jeweils verglichen mit dem 1. Januar des Vorjahres (in %, Medianwerte)
chen nominalen Mindestlohnerhohungen fort. An-
u gesichts ricklaufiger Inflationsraten flhrt dies in 129
El den meisten Landern Europas zu kraftigen Kauf-
kraftzuwachsen fur Mindestlohnempfanger*innen. 10,0
Hintergrund ist die Umsetzung der Europaischen
Mindestlohnrichtlinie, die in vielen Landern zu einer 8.0
Neuorientierung der Mindestlohnpolitik geflihrt hat 6.2
und so die Dynamik der Mindestidhne befligelt. 80
Die meisten EU-Lander folgen nun den in der Richt- 10
linie verankerten Referenzwerten flir angemessene Y, 38

Mindestl6hne, die bei 60% des Medianlohns bzw. 1.9
50% des Durchschnittslohns liegen. Damit auch 16
Deutschland den Schritt zu einem angemessenen () — \/
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Mindestlohn macht, ist allerdings nach wie vor
eine strukturelle Erhohung notwendig. -2.0 1.2
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1 EINLEITUNG

Vor zehn Jahren, zum 1. Januar 2015, wurde in
Deutschland der allgemeine Mindestlohn einge-
flhrt. Die Begriindung, mit der die damalige Bun-
desregierung ihren Gesetzentwurf ins Parlament
einbrachte, war im Kern kurz und knapp: , Durch
die Einfihrung eines flachendeckenden gesetz-
lichen Mindestlohns werden Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer vor unangemessen niedrigen
Lohnen geschiitzt” (Deutscher Bundestag 2014,
S.2). Doch die Frage, welcher Lohn angemessen
ist und welcher nicht, wurde damit nicht beantwor-
tet. Stattdessen wurde die kiinftige Entscheidung
darlber, ,,welche Hohe des Mindestlohns geeignet
ist, zu einem angemessenen Mindestschutz der Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer beizutragen”,
in die Hande der neu geschaffenen Mindestlohn-
kommission gelegt (Mindestlohngesetz, 89 (2)).
Auch der Europaische Gesetzgeber hat bei der For-
mulierung der Richtlinie Uber angemessene Min-
destlohne in der Europaischen Union mit der Frage
nach der Angemessenheit von Lohnen gerungen
— und eine deutlich greifbarere Antwort gefunden:
.Mindestlohne gelten als angemessen, wenn sie
angesichts der Lohnskala im jeweiligen Mitglied-
staat gerecht sind und den Arbeitnehmern auf der
Grundlage einer Vollzeitbeschaftigung einen ange-
messenen Lebensstandard sichern.” (Europaisches
Parlament/Rat 2022, Erwagungsgrund 28)

Der Bezug der Mindestlohnhohe zur nationalen
Lohnskala ist auch in der Europaischen Mindest-
lohnrichtlinie selbst verankert: Artikel 5 (4) ver-
pflichtet die Mitgliedstaaten, bei der , Bewertung
der Angemessenheit der gesetzlichen Mindestloh-
ne Referenzwerte zugrunde” zu legen und verweist
auf die auf ,internationaler Ebene Ubliche[n] Re-
ferenzwerte wie 60% des Bruttomedianlohns und
50% des Bruttodurchschnittslohns”. Dieser dop-
pelte Schwellenwert hat sich inzwischen in Europa
als der De-facto-Standard etabliert und findet sich
in vielen nationalen Mindestlohngesetzten und -po-
litiken wieder, wie in Abschnitt 2 gezeigt wird. Daran
anschlieRend stellt der diesjdhrige WSI-Mindest-
lohnbericht die aktuelle Hohe der Mindestlohne in
Euro (Abschnitt 3) und Kaufkraftstandards (Abschnitt 4)
dar’ und diskutiert die H6he der Mindestlohne in-
nerhalb des nationalen Lohngefiiges anhand des
Kaitz-Index (Abschnitt 5). Das Ziel, einen angemesse-
nen Mindestschutz zu erreichen, ist auch ein Grund
fir die deutlichen, realen Mindestlohnanhebungen,
die es in der Mehrzahl der europaischen Lander

1 Die Analysen basieren im Wesentlichen auf der Aus-
wertung der WSI-Mindestlohndatenbank, die derzeit
Mindestlohndaten aus insgesamt 38 Landern enthalt, da-
runter alle 22 EU-Staaten mit gesetzlichen Mindestlohnen
sowie zahlreiche weitere Lander inner- und auRerhalb
Europas. Die Daten konnen unter https://www.wsi.de/de/
wsi-mindestlohndatenbank-international-15339.htm her-
untergeladen werden.

im Vergleich zum Vorjahr gegeben hat (Abschnitt 6).
Die Bedeutung von langfristigen Zielvorgaben
fur die Mindestlohnentwicklung wird auch in Ab-
schnitt 7 deutlich, der flr ausgewahlte Lander eine
Bilanz Uber die vergangenen zehn Jahre zieht. In
Abschnitt 8 wird die aktuelle Entwicklung in Europa
noch einmal zusammengefasst und auf Deutsch-
land verwiesen, dessen Mindestlohn nach wie vor
deutlich unterhalb des Referenzwerts von 60% des
Medianlohns liegt und deshalb einer strukturellen
Anpassung bedarf.

2 STAND DER MINDESTLOHN-
GESETZGEBUNG IN EUROPA

Mit der ,Richtlinie 2022/2041 Uber angemesse-
ne Mindestlohne in der Europaischen Union” ha-
ben das Europaische Parlament und der Europa-
ische Rat (2022) einen europaweiten Rahmen fir
nationale Mindestlohnpolitiken geschaffen (Lub-
ker/Schulten 2023, S.112; Mduller/Schulten 2022).2
Mittlerweile hat eine Mehrzahl der EU-Mitglied-
staaten die Europaische Mindestlohnrichtlinie in
nationales Recht umgesetzt und ihre nationalen
Mindestlohngesetze entsprechend angepasst.®
Insbesondere die Kriterien, die nach Artikel 5 fur
die Beurteilung der Angemessenheit von Mindest-
Iohnen angewendet werden sollen, haben dabei
eine herausragende Rolle gespielt. Hierzu gehoren
die Kaufkraft der gesetzlichen Mindestlohne und
die Wachstumsrate der Lohne (ebd.), insbesonde-
re aber die in Artikel 5 (4) verankerten Referenz-
werte zur Bewertung angemessener Mindestlohne
von 60% des Medianlohns und 50% des Durch-
schnittslohns.

In einer Reihe von EU-Mitgliedstaaten wurden
entsprechende ReferenzgroRen in die nationa-
len Mindestlohngesetze Ubernommen (Ubersicht 1).
Dies gilt insbesondere fir zahlreiche mittel- und
osteuropaische Lander, in denen die Europaische
Mindestlohnrichtlinie einen groRen Einfluss auf
die nationale Mindestlohngesetzgebung hat (Leit-
ner 2023). Als einer der ersten EU-Staaten hat
Bulgarien die Europaische Mindestlohnrichtlinie
in nationales Recht umgesetzt und hierbei im bul-
garischen Arbeitsgesetzbuch festgelegt, dass der
Mindestlohn zukiinftig bei mindestens 50% des
Bruttodurchschnittslohns liegen soll. Ahnliche ge-

2 Neben gesetzlichen Mindestlohnen geht es in der Euro-
paischen Mindestlohnrichtlinie auch darum, die tarifver-
traglichen Mindestléhne dadurch zu starken, dass die
Tarifbindung erhéht wird. Danach sollen alle EU-Staaten,
deren Tarifbindung unterhalb von 80% liegt, einen kon-
kreten Aktionsplan zur Starkung der Tarifvertragssysteme
vorlegen (Schulten/Midller 2024).

3 Die Frist zur Umsetzung ist nach Artikel 17 der Richtlinie
am 15. November 2024 abgelaufen.
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setzliche Regelungen finden sich mittlerweile in
Lettland, Rumanien, der Slowakei und Tschechien,
wo Referenzwerte fur den Mindestlohn zwischen
46% und 60% des Durchschnittslohns festgelegt
wurden. Auf3erdem wird derzeit auch in Polen ein
Gesetzentwurf diskutiert, demzufolge ab 2026 der
polnische Mindestlohn bei mindestens 55% des
Durchschnittslohns liegen soll. Jenseits gesetzli-
cher Regelungen gibt es in Estland, Kroatien, Li-
tauen und Ungarn mehr oder weniger verbindliche
Vereinbarungen zwischen Arbeitgeberverbanden
und Gewerkschaften sowie Erklarungen der natio-
nalen Regierungen, sich bei der zukiinftigen Fest-
legung der nationalen Mindestlohne an Referenz-
werten zwischen 45% und 50% des Bruttodurch-
schnittslohns orientieren.

Insgesamt ist auffallig, dass sich in allen mit-
tel- und osteuropaischen Landern die Referenz-
werte flr angemessene Mindestlohne am jewei-
ligen nationalen Durchschnittslohn und nicht am
Medianlohn orientieren. Ahnliches gilt auch fiir
Spanien, wo bereits seit langerem mit Verweis
auf die Europaische Sozialcharta des Europara-
tes ein Referenzwert von 60% des durchschnitt-
lichen Nettolohnes flr die nationale Mindestlohn-
politik zugrunde gelegt wird. Seit 2020 spricht eine
Expert*innenkommission auf der Grundlage die-
ses Referenzwertes jeweils eine Empfehlung fur
die jahrliche Anpassung des spanischen Mindest-
lohns aus (Comision Asesora para el Anélisis del
SMI 2025). Der Durchschnittslohn wird vor allem
dann als Referenzwert genutzt, wenn das jeweilige
Land Uber einen ausgepragten Niedriglohnsektor
verfugt und der Medianlohn relativ niedrig ist und
sich deshalb nicht als Referenzwert fir einen an-
gemessenen Mindestlohn eignet.

Anders sieht es in den meisten westeuropai-
schen Landern aus, in denen der Medianlohn als
Referenzwert die Debatten Uber einen angemesse-
nen Mindestlohn dominiert. Am deutlichsten wird
dies in Irland, wo die Umsetzung der Europaischen
Mindestlohnrichtlinie dazu gefuhrt hat, dass nach
dem irischen Mindestlohngesetz der Mindestlohn
bis 2026 auf ein Living Wage-Niveau von 60% des
Medianlohns angehoben werden soll. Dartber hi-
naus wird die irische Low Pay Commission (2022,
S.X) prifen, ob nach dem Erreichen dieses Ziels
eine weitere schrittweise Erhohung auf 66% des
Medianlohns moglich ist. Diesen Weg ist auch
GroRRbritannien gegangen, wo die Regierung zu-
nachst 60% des Medianlohns als Ziel fiir den Min-
destlohn festgelegt hatte. Inzwischen hat sie die
britische Low Pay Commission aufgefordert, bei
zukliinftigen Mindestlohnanpassungen einen ,ge-
nuine living wage” zu bertcksichtigen, der nicht
unter 66 % des Medianlohns liegt (UK Government
Department for Business & Trade 2024).

In Frankreich, das gemessen am Kaitz-Index
bereits Uber einen der hochsten Mindestlohne in
Europa verfligt (vgl. Abschnitt 5), sieht die Umset-
zung der Europadischen Mindestlohnrichtlinie vor,
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dass der Mindestlohn alle vier Jahre im Hinblick
auf seine Angemessenheit uberpruft wird und
hierbei die Referenzwerte von 60% des monatli-
chen Nettomedianlohns und 50% des monatli-
chen Nettodurchschnittslohns in Vollzeitaquiva-
lenten der Arbeitnehmer¥*innen zugrunde gelegt
werden. AuRerst kontrovers verlief die Umsetzung
der Europaischen Mindestlohnrichtlinie in den Nie-
derlanden, wo die Gewerkschaften eine Erh6hung
des Mindestlohns auf 16 € pro Stunde fordern und
dies mit dem Referenzwert von 60% des Median-
lohns begrinden.* Ein Antrag der linken Opposi-
tionsparteien im niederlandischen Parlament, den
Referenzwert von 60% des Medianlohns in das
niederlandische Mindestlohngesetz aufzunehmen,
wurde von der konservativ-liberalen Mehrheit ab-
gelehnt. Stattdessen wird nach einem Erlass des
Arbeitsministeriums nun lediglich ein Referenz-
wert von 50% des Medianlohns als Kriterium fir
ein angemessenes Mindestlohnniveau angesehen
(Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
2024).

In Deutschland wurde die Europaische Mindest-
lohnrichtlinie lediglich mit dem Hinweis im Bun-
desgesetzblatt (vom 23.10.2024) umgesetzt, dass
das deutsche Mindestlohngesetz bereits heute die
Anforderungen der Richtlinie erfullen wurde (s.a.
Schulten 2024). Damit verzichtete die SPD-gefuhr-
te Bundesregierung auf eine Ubernahme der euro-
paischen Referenzwerte in das Mindestlohngesetz,
obwohl Olaf Scholz und Hubertus Heil (beide SPD)
bereits 2021 in einem gemeinsamen Eckpunktepa-
pier gefordert hatten, den deutschen Mindestlohn
.in Richtung eines echten, auf Teilhabe gerichte-
ten ,Living Wage' fort[zu]lentwickeln” und hierfir
explizit auch den Referenzwert von 60% des Me-
dianlohns als zusatzliches Anpassungskriterium in
das Mindestlohngesetz aufnehmen wollten (Bun-
desministerium fur Arbeit und Soziales/Bundes-
ministerium der Finanzen 2021, S.2). Schlief3lich
hat die deutsche Mindestlohnkommission (2025)
im Januar 2025 eine neue Geschéaftsordnung ver-
abschiedet, der zufolge sich zuklinftige Anpassun-
gen des deutschen Mindestlohns im Rahmen ei-
ner Gesamtabwagung sowohl entsprechend dem
Mindestlohngesetz an der Tariflohnentwicklung
als auch entsprechend der Europaischen Mindest-
lohnrichtlinie am Referenzwert von 60% des Brut-
tomedianlohns von Vollzeitbeschaftigten orientie-
ren sollen.

Mittlerweile haben also die meisten EU-Staaten
die Europaische Mindestlohnrichtline im Hinblick
auf die Kriterien fur angemessene Mindestloh-
ne umgesetzt. Hierbei spielen klar definierte Re-
ferenzwerte, mit denen der Mindestlohn als Pro-
zentsatz des Median- oder Durchschnittslohns

4 Vgl. die entsprechende Kampagnenseite des niederlandi-
schen Gewerkschaftsbundes FNV fiir einen Mindestlohn
von 16 €: https://www.fnv.nl/acties/voor-16
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Ubersicht 1

Nationale Mindestlohngesetze und -politiken mit Referenzwerten fiir eine angemessene Mindestlohnhdhe

Ausgewahlte

Landerbeispiele

Nationale Mindestlohngesetze mit Referenzwerten

Nach dem bulgarischen Arbeitsgesetzbuch (8 244, 2)
wird der bulgarische Mindestlohn bis zum 1. Sep-

Nationale Mindestlohnpolitiken
mit Orientierung an Referenzwerten

Nach dem Erlass der flamischen Regierung zur Ge-
wahrleistung angemessener gesetzlicher Mindest-

tember des laufenden Jahres in Hohe von 50% des Belgien I6hne fur Beschaftigte im flamischen Bildungswesen
Bulgarien Bruttodurchschnittslohns flr einen Zeitraum von zwolf soll der Mindestlohn bei mindestens 50 % des Brut-
Monaten festgelegt, der die letzten beiden Quartale todurchschnittslohns liegen.
des Vorjahres und die ersten beiden Quartale des lau- Im Mai 2023 haben sich Gewerkschaften, Arbeitgeber
fenden Jahres umfasst. und Regierung in Estland im Rahmen einer tripartisti-
Nach dem tschechischen Arbeitsgesetzbuch (8111, 3) Estland schen ,,Goodwill-Vereinbarung” darauf verstandigt, den
Tschechi- wird zur Beurteilung der Angemessenheit des Min- gesetzlichen Mindestlohn bis zum Jahr 2027 schrittwei-
en destlohns ein Referenzwert von 47 % des Bruttodurch- se auf 50 % des Bruttodurchschnittslohns anzuheben.
schnittslohns herangezogen. In der Regierungsverordnung flr die Erhohung des
Nach dem franzosischen Arbeitsgesetzbuch (Code du kroatischen Mindestlohns zum 1. Januar 2025 wird ex-
Travail, Artikel D. 3231-2-2) muss der Arbeitsminister Kroatien plizit auf die Referenzwerte der Europaischen Mindest-
mindestens alle 4 Jahre eine Analyse des Mindest- lohnrichtlinie von 60% des Bruttomedian- und 50 %
lohns vorlegen, die anhand der folgenden Referenz- des Bruttodurchschnittslohns Bezug genommen.
Frankreich we:te durchgefuihrt wird: . . . Nach der neuen Geschaftsordnung der Mindest-
60 /° des monatllchen. Nettomedianlohns in Vollzeit- lohnkommission orientiert diese sich zuklnftig zur
aqlilvalenten derIArbeltnehmer; . Festsetzung des Mindestlohns nach 89 Absatz 2
"_50 o de§ 'r.non_wathchen Nettodurphschmttﬁloh_ns Deutsch- Mindestlohngesetz im Rahmen einer Gesamtabwa-
in Vallzeitaquivalenten der Arbeitnehmer.” (eigene land gung nachlaufend an der Tarifentwicklung sowie am
Ubers.) Referenzwert von 60 % des Bruttomedianlohns von
Nach dem irischen Mindestlohngesetz (National Mi- Vollzeitbeschaftigten und bezieht sich dabei auf Artikel
nimum Wage Act, Section 10C 3(j)) berlicksichtigt die 5 (4) der Europaischen Mindestlohnrichtlinie.
Irland Low Pay Cqmmissiqn fje” R.e"fer(.anzwert von 60% des Die irische Regierung hatte bereits 2022 angekundigt,
Bruttomedianlohns in ihren jahrlichen Empfehlungen. den gesetzlichen Mindestlohn innerhalb von vier Jahren
bis 2026 auf das Niveau eines Living-Wage anzuheben,
Im November 2024 hat die lettische Regierung einen der in Einklang mit der Europaischen Mindestlohnricht-
Erlass iiber ,Verfahren zur Festlegung und Uberprii- Irland linie bei mindestens 60 % des Bruttomedianlohns liegt.
Lettland fung des monatlichen Mindestlohns” verabschiedet, Wenn der irische Mindestlohn das Niveau von die 60%
demzufolge der Mindestlohn zuklnftig bei 46 % des des Medianlohns erreicht hat, soll die irische Low Pay
Bruttodurchschnittslohns festgelegt werden soll. Commission uberprufen, ob eine schrittweise Erhohung
Ab 2026 soll in Polen ein neues Mindestlohngesetz auf 66 % des Bruttomedianlohns méglich ist.
Polen gelten, demzufolge der Mindestlohn zuktinftig bei 55 In Litauen gibt es seit 2017 eine tripartistische Verein-
% des Bruttodurchschnittslohns liegen soll. . barung zwischen Regierung, Arbeitgebern und Ge-
Litauen . - o
Nach dem ruménischen Mindestlohngesetz gilt ein Werksc?aften, wonach der Mln.destlohn .2W|schen 45%
Rumanien Mindestlohn als angemessen, wenn er zwischen 47 % und 50% des Bruttodurchschnittslohns liegen soll.
und 52 % des Bruttodurchschnittslohns liegt. Der niederlandische Arbeitsminister hat folgende Refe-
Nach dem slowakischen Mindestlohngesetz (8 8) wird renzwerte zur Uber.prufung eines angemessenen Min-
der Mindestlohn auf 60% des Bruttodurchschnitts- dest.llohns in den ngderlanden vorgeschl.agen: .
Slowakei lohns festgelegt, sofern Arbeitgeberverbande und ) ve.rfugbares Netto.(.amkommen von Vollzeit arbeltengn
Gewerkschaften sich nicht auf einen anderen Betrag Nieder- Mlndestlohnempfangern soll 128% der durchschnittli-
verstandigen. lande chen notwendigen L.ebenshaltungskosten betragen;
50% des Bruttomedianlohns
Die niederlandischen Gewerkschaften sowie die linken
Oppositionsparteien treten fur einen Referenzwert von
60% des Bruttomedianlohns ein.
Die spanische Regierung hat 2020 eine
Expert*innenkommission eingerichtet, deren Aufgabe
Spanien es ist, einen Mindestlohn zu bestimmen, der entspre-
chend den Vorgaben der Europaischen Sozialcharta
des Europarates bei 60% des durchschnittlichen (Net-
to-)Lohns liegen soll.
Der Regierungserlass vom Oktober 2024 verweist
ausdrucklich auf den Referenzwert von 50% des
Bruttodurchschnittslohns als zu erreichendes Ziel.
Ungarn Gewerkschaften und Arbeitgeberverbande haben eine
dreijahrige Vereinbarung Uber eine stufenweise Anhe-
bung des gesetzlichen Mindestlohns geschlossen, um
bis 2027 50% des Durchschnittslohns zu erreichen.
Quelle: Eigene Zusammenstellung auf der Basis von Miiller/ Zwysen (2025) und nationalen Quellen

WSI

WSI Report Nr.100, Februar 2025  Seite 5



ausgedruckt wird, eine wesentliche Rolle. Letztere
wurden entweder als verbindliche Orientierungs-
groBen in den nationalen Mindestlohngesetzen
verankert oder als politische ZielgroRen zwischen
Gewerkschaften, Arbeitgebern und den jeweiligen
Regierungen vereinbart.

Angesichts des fortgeschrittenen Umsetzungs-
prozesses der Europadischen Mindestlohnrichtli-
nie kam es umso Uberraschender, dass im Januar
2025 der zustandige Generalanwalt beim Europai-
schen Gerichtshof (EuGH) in einer Stellungnahme
dafur pladierte, die gesamte Richtlinie zu annullie-
ren (Emiliou 2025). Die Stellungnahme bezog sich
auf eine Klage des Konigreichs Danemark (2023),
das die Europarechtskonformitat der Europaischen
Mindestlohnrichtlinie in Zweifel zieht. Konkret ar-
gumentiert Danemark, dass die EU aufgrund der
Regelungssperre zu Fragen des Arbeitsentgelts in
Artikel 153 (5) des Vertrages uber die Arbeitswei-
se der Europaischen Union (AEUV) keine Kompe-
tenzen zur Verabschiedung der Europaischen Min-
destlohnrichtlinie habe. Der Generalanwalt beim
EuGH hat sich im Wesentlichen der Argumenta-
tion Danemarks angeschlossen. Demgegentlber
haben die juristischen Dienste von Kommission,
Rat und Parlament die Auffassung vertreten, dass
sehr wohl eine lohnpolitische Regelungskompe-
tenz auf EU-Ebene bestlinde, solang diese keine
direkten Vorgaben flr eine bestimmte Lohnhohe
mache (Mdller/Schulten 2022). In diesem Sinne ist
mittlerweile auch die Argumentation des General-
anwaltes kritisiert worden (Brameshuber 2025; Kil-
patrick/Steiert 2025).

Welcher Argumentation sich der EuGH in sei-
nem Urteil, das Anfang Mai 2025 erwartet wird,
anschliefdt, ist jedoch vollig offen. Sollte er die
Europaische  Mindestlohnrichtlinie  annullieren,
ware dies mit Sicherheit ein schwerer Schlag fur
die Idee eines sozialen Europas (Schulten/Mduller
2025). Trotzdem lasst sich festhalten, dass die Min-
destlohnrichtlinie — wie oben gezeigt — schon jetzt
in vielen europaischen Landern den Diskurs um
die Angemessenheit von Mindestlohnen gepragt
und Veranderungen in der nationalen Mindest-
lohngesetzgebung und -politik angestoRen hat.
Selbst wenn es zu einer Annullierung der Richtlinie
durch den EuGH kommen sollte, haben die 24 EU-
Mitgliedstaaten, die die Europaische Mindestlohn-
richtlinie unterstltzt haben, damit ein wichtiges
politisches Zeichen gesetzt. lhnen bleibt die Mog-
lichkeit, die wichtigsten Regelungen der Richtlinie
in ihre nationalen Mindestlohngesetze zu uberneh-
men, so wie dies zahlreiche EU-Mitgliedstaaten
bereits getan haben.
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3 MINDESTLOHNE IN EURO ZUM
1. JANUAR 2025

In der Ubersicht der zum Stichtag 1. Januar 2025
gultigen Mindestlohne belegen innerhalb der EU
auch in diesem Jahr wieder sechs westeuropai-
sche EU-Lander die vorderen Platze (Abbildung 1).
Angefliihrt werden sie von Luxemburg (15,25€),
gefolgt von den Niederlanden (14,06 €) und Irland
(13,50€). Deutschland, das nach der Erhéhung des
Mindestlohns auf 12€ kurzzeitig auf den 2. Platz
vorgeruckt war (Libker/Schulten 2023, S.114f),
belegte zum Stichtag mit 12,82€ den 4. Rang vor
Belgien (12,57€) und Frankreich (11,88€). Da die
beiden letztgenannten Lander ihre Mindestlohne
auch unterjahrig anpassen, hat sich die Rangfol-
ge allerdings schon wieder gedndert. So wurde
der Mindestlohn in Belgien zum 1. Februar 2025
auf 12,83€ angehoben, sodass Deutschland mitt-
lerweile vom 4. auf den 5. Platz zurlickgefallen ist.
In der Gruppe der zehn EU-Lander mit Mindest-
I6hnen zwischen 5€ und 9,99€ sind inzwischen
ost- und sldeuropaische Lander zu gleichen An-
teilen vertreten. Aus Osteuropa sind dies Sloweni-
en (7,39€), Polen (7,08 €) und Litauen (6,35 €) sowie
Kroatien (5,61€) und Estland (5,31€), aus Sudeu-
ropa unter anderem die beiden kleinen Volkswirt-
schaften Zypern (6,06 €) und Malta (5,54 €). Fir die
drei deutlich bevolkerungsreicheren Lander Spa-
nien (8,37€), Portugal (6,01€) und Griechenland
(5,60€) ist in diesem Jahr auf eine methodische
Neuerung hinzuweisen: In allen drei Landern wer-
den die Mindestlohne auf Monatsbasis festgelegt,
sodass diese fur den internationalen Vergleich in
Stundensatze umgerechnet werden muissen. Hier-
zu wird in der WSI-Mindestlohndatenbank ein
Stundenteiler verwendet, der sich an der in dem je-
weiligen Land ublichen, monatlichen Arbeitszeit in
Vollzeit orientiert. Flr Spanien, Portugal und Grie-
chenland besteht die Besonderheit, dass Beschaf-
tigte dort Anspruch auf 14 Monatsgehalter pro Jahr
haben.® Eurostat (2024) setzt deshalb fir diese drei
Lander einen zusatzlichen Korrekturfaktor ein (Mo-
natslohn x 14 / 12). Dieses Verfahren wird auch fir
diesen Bericht erstmalig angewendet, sodass die
Mindestlohne gegentliber den Veroffentlichungen
der Vorjahre entsprechend hoher ausfallen.®
Mindestlohne unterhalb von 5€ gibt es nach
wie vor in vielen osteuropaischen EU-Landern.
Dazu zahlen Tschechien (4,95€), Rumanien (4,87 €),
die Slowakei (4,69€) sowie Lettland (4,38€) und
Ungarn (4,23€). Schlusslicht ist weiterhin Bulgari-
en (3,32€). Der Abstand zum Spitzenreiter Luxem-

5 Siehe fir Portugal Gesetzesdekret Nr.158/2006 vom
8. August 2006.

6 In der WSI-Mindestlohndatenbank werden beide Ver-
fahren weiterhin parallel zueinander angewendet. Da der
Korrekturfaktor riickwirkend auf die gesamte Zeitreihe
angewendet wurde, hat die Umstellung keine Auswir-
kung auf die Wachstumsraten.
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Abbildung 1

Gesetzliche Mindestlohne, Stand 1. Januar 2025
Angaben in Euro, pro Stunde

Européische Union
Luxemburg I 15,25
Niederlande I 14,06

Irland
Deutschland

. 13,50
. 12,82

Belgien®! I 12,57

Frankreich
Spanien
Slowenien
Polen
Litauen
Zypern
Portugal
Kroatien
Griechenland
Malta
Estland
Tschechien
Ruménien
Slowakei
Lettland
Ungarn
Bulgarien

. 11,88
I, 5,37
I /.39
I /.08
I 6,35
I 6,06
I 6,01
I 5,61
I 5,60
I 5,54
I 5,31
I 4,95
I 4,87
I 4,69
I 438
I 423

I 332

Sonstiges Europa

Grobritannien** | 135

Tirkei

Serbien**
Nordmazedonien™*
Albanien
Moldawien
Russland

Ukraine

I 375
I 355
I 3,13
I 228
I 169

. 129

. 110

AuBerhalb Europas

Australien

I 14,70

Neuseeland” I (2,95

Kanada™** I 11,08
Korea [ 6,80
USA I 6,70
Japan*** [ 6,04
Argentinien [N 1,45
Brasilien I 1,18
I 10 Euro und mehr

[ 5,00 bis 9,99 Euro
[ 2,00 bis 4,99 Euro
N unter 2,00 Euro

Anmerkungen: *  National Living Wage fiir Arbeitnehmer*innen ab 23 Jahren.
** Geschatzt, da Mindestlohn als Nettolohn festgelegt wird.
*** Gewichteter Durchschnitt der regionalen Mindestlohne; teilweise unterjéhrige Anpassung.
a) Ab1.2.2025: Belgien 12,83 £€; ab 1.4.2025: GroRbritannien: 14,42 €; Neuseeland: 13,14 €.

Quelle: WSI-Mindestlohndatenbank WS
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burg — wo der Mindestlohn aktuell fast finfmal
so hoch ist wie in Bulgarien — ist damit weiterhin
betrachtlich. Trotzdem haben sich die Niveaus der
Mindestlohne in den letzten Jahren deutlich an-
genahert. Im Jahr ihres Beitritts zur Union (2007)
betrugen die Mindestlohne — umgerechnet zum
damaligen Wechselkurs — in Bulgarien (0,55€) und
Rumanien (0,66€) noch deutlich weniger als ein
Zehntel des damaligen Mindestlohns in Luxem-
burg (9,08€). Die Konvergenz der Mindestlohne
lasst sich auch an anderen statistischen MalRzah-
len ablesen: So sank der Variationskoeffizient” zwi-
schen 2007 und 2025 von 0,832 auf 0,484 und das
Dezilverhaltnis D9/D1 von 9,89 auf aktuell 3,08.

Unter den direkten Nachbarstaaten der EU zeigt
sich ein deutliches geografisches Gefalle: Im ehe-
maligen EU-Mitgliedsland GroRbritannien (13,51€)
liegt der Mindestlohn derzeit auf dem Niveau der
westeuropaischen EU-Lander. Der sogenannte Na-
tional Living Wage fiir Beschaftigte ab einem Al-
ter von 21 Jahren steigt turnusgemaf zum 1. Ap-
ril 2025 auf 12,21 £ oder umgerechnet 14,42 €. In
der Turkei (3,75€) und den Balkanlandern Serbi-
en (3,55€), Nordmazedonien (3,13€) und mit Ein-
schrankungen auch in Albanien (2,28€) liegen die
jeweiligen Mindestlohne nahe des bulgarischen
Niveaus. Weiter ostlich fallen die Mindestlohne in
Moldawien (1,69€), Russland (1,29€) und der Ukra-
ine (1,J0€) noch einmal niedriger aus.

Die WSI-Mindestlohndatenbank enthalt zudem
Angaben fiur acht Industrie- und Schwellenlander
auBerhalb Europas. In Australien (14,70 €), Neusee-
land (12,95€) und Kanada (11,08€) sind die Min-
destlohne mit denen in Westeuropa vergleichbar,
wahrend Korea (6,80€), die USA (6,70€) und Japan
(6,44 €) erst mit deutlichem Abstand folgen. In den
USA ist der foderale Mindestlohn aufgrund seiner
geringen Hohe weitgehend obsolet geworden, so-
dass inzwischen die Mindestlohne auf Ebene der
Bundesstaaten eine entscheidende Bedeutung
haben. Derzeit setzen 30 Bundesstaaten und Wa-
shington D.C. (16,17 €) einen eigenen Mindestlohn;
in 15 davon ist er mindestens doppelt so hoch wie
der bundesweite Satz. Dazu gehoren die bevolke-
rungsreichen Bundesstaaten Washington (15,39 €),
Kalifornien (15,24€), New York (14,32€), New Jer-
sey (14,31€) sowie lllinois (13,86 €). Niedriger ist der
Mindestlohn u. a. in den republikanisch regierten
Bundesstaaten Florida (12,01€) und Texas (kein
eigener Mindestlohn). Aus Lateinamerika sind
mit Argentinien (1,45€) und Brasilien (1,18€) zwei
Schwellenlander mit deutlich geringeren Mindest-
Iohnen in der WSI-Mindestlohndatenbank vertre-
ten.

7 Der Variationskoeffizient misst die Streuung der Daten
relativ zum Mittelwert und wird als Standardabwei-
chung/Mittelwert berechnet.
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4 MINDESTLOHNE IN
KAUFKRAFTSTANDARDS ZUM
1. JANUAR 2025

Der Vergleich der nationalen Mindestlohne im vor-
herigen Abschnitt lasst nur bedingt Ruckschlusse
auf den Lebensstandard zu, der sich in den einzel-
nen Landern mit dem Mindestlohn erzielen lasst.
Neben Unterschieden im Steuer- und Abgabensys-
tem sind hierflir die unterschiedlichen Lebenshal-
tungskosten entscheidend. Der WSI-Mindestlohn-
bericht weist deshalb die Mindestlohne zusatzlich
in Kaufkraftstandards (KKS) aus. Grundlage hierfir
sind Daten Uber die jeweiligen nationalen Preisni-
veaus, die seit den spaten 1960er Jahren vom In-
ternational Comparison Program (ICP) zusammen-
getragen werden. Das ICP steht unter der Schirm-
herrschaft der United Nations Statistical Commis-
sion (UNSC) und wird von der Weltbank koordi-
niert. Fur Europa nehmen Eurostat und die OECD
in Form eines Gemeinschaftsprojekts am ICP teil
(Blades et al. 2020).

In den Vorjahren wurden im WSI-Mindestlohn-
bericht fur die Umrechnung die von der Weltbank
veroffentlichten KKS-Kurse verwendet. Bei Redak-
tionsschluss bezogen sich die aus dieser Quelle
aktuellsten verfigbaren Daten auf das Jahr 2023,
im Fall von Argentinien und Russland auf das Jahr
2021. Der zeitliche Verzug ist insbesondere flir Lan-
der mit hohen Inflationsraten problematisch, da
die KKS-Kurse in diesen Fallen auf einem langst
hinfalligen Preisniveau beruhen und entsprechend
die Kaufkraft des Mindestlohns Uberschatzt wird.
Aus diesem Grund hat der WSI-Mindestlohnbericht
2024 fir Argentinien und die Turkei keinen Mindest-
lohn in KKS ausgewiesen (Llbker/Schulten 2024,
S.111). In diesem Jahr begegnen wir dem Problem
mit einer weiteren methodischen Umstellung: Die
KKS-Kurse beruhen jetzt auf Berechnungen des In-
ternationalen Wahrungsfonds (IWF 2024, S.111ff.),
der die Daten des ICP fortschreibt und regelmaRig
in der Datenbank des World Economic Outlook
veroffentlicht. Hierdurch stehen bereits KKS-Kurse
fur 2025 zur Verfliigung, in denen der IWF die fir
das laufende Jahr erwartete Preisentwicklung be-
ricksichtigt.® Auch wenn es sich hierbei notwen-
digerweise um Schatzungen handelt, so lasst sich
mit diesem Ansatz eine systematische Verzerrung
durch veraltete Daten vermeiden.

Durch die Bereinigung um Kaufkraftunterschie-
de nahern sich die Mindestlohne innerhalb der

8 Wie im ICP Ublich verwendet auch der IWF die Vereinig-
ten Staaten als Referenz, d. h. die Kaufkraft der nationa-
len Wéhrungen wird im Verhéltnis zur Kaufkraft des US-
Dollars in den USA ausgedriickt. Wir rechnen die in KKS
auf Dollarbasis ausgedriickten Mindestlohne deshalb in
einem zweiten Schritt in KKS auf Eurobasis um und ver-
wenden hierzu den (mit dem Anteil am BIP gewichteten)
Durchschnittskurs der Eurolander zum KKS $.
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Kaufkraft (KKS) gesetzlicher Mindestlohne, Stand 1. Januar 2025
Angaben in KKS**** auf Euro-Basis, pro Stunde

Europaische Union

Luxemburg
Niederlande
Irland
Frankreich
Belgien
Deutschland
Polen
Spanien
Slowenien
Litauen
Kroatien
Ruménien
Portugal
Griechenland
Malta
Tschechien
Ungarn
Estland
Slowakei
Lettland
Bulgarien

. 12,29
I 12,26
N 12,16
I 11,92
e, 11,92
N, 11,81
I 10,36
I 0,32
I 5,64
I 5,55
I 5,41
I 8,19
I /.31
I 7,03

I 6,61
I ;50
I 6,15
I 5,83
I 5,50
I 5,69
I 5,48

Sonstiges Europa

GroBbritannien* | 11,67
I 7,00

Nordmazedonien**
Serbien**

Tiirkei

Albanien

Russland
Moldawien
Ukraine

I G 05
I 5,46
I 63
I .97
I 2,90

I 257

AuBerhalb Europas

Australien
Neuseeland
Kanada***
Korea
Japan***
USA
Brasilien
Argentinien

I 11,20
N, 10,51
I 9,34
I 5,63
I 7,58

I 4,85
Rl
I 132

I 9,00 KKS und mehr
[0 6,00 bis 8,99 KKS
I 3,00 bis 5,99 KKS
I unter 3,00 KKS

Anmerkungen: * National Living Wage fiir Arbeitnehmer*innen ab 23 Jahren.
** Geschatzt, da Mindestlohn als Nettolohn festgelegt wird.

XK

Gewichteter Durchschnitt der regionalen Mindestldhne.

**** Umrechnung in KKS auf Euro-Basis aufgrund der vom IWF fiir 2025
ausgewiesenen Kaufkraftparitaten.

Abbildung 2

Quelle: WSI-Mindestlohndatenbank, Internationaler Wahrungsfonds (2024)
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EU deutlich an. Innerhalb der westeuropaischen
Gruppe liegen Luxemburg (12,29 KKS€), die Nie-
derlande (12,26 KKS€) und Irland (12,16 KKS €) fast
gleichauf, gefolgt von Frankreich und Belgien (bei-
de 11,92 KKS€). Deutschland (11,81 KKS €) liegt mit
geringem Abstand auf dem 6. Rang (Abbildung 2).
Wahrend die Mindestlohne in den westeuropai-
schen Landern mit ihren vergleichsweise hohen
Lebenshaltungskosten tendenziell niedriger ausfal-
len, wenn sie in KKS ausgedrickt werden, tritt in
Sud- und Osteuropa ein gegenlaufiger Effekt ein.
So schlieRen Polen (10,36 KKS€), Spanien (9,32
KKS€) und Slowenien (8,64 KKS€) zu Westeuro-
pa auf, und auch im Schlusslicht Bulgarien (5,48
KKS€) fallt der Mindestlohn nach Berucksichti-
gung der geringeren Lebenshaltungskosten deut-
lich hoher aus. Die Spanne der Mindestlohne in
der EU verringert sich damit deutlich, sodass der
luxemburgische Mindestlohn jetzt nur noch das
2,2-Fache des bulgarischen Mindestlohns betragt
(und nicht mehr das 4,6-Fache).

In den Anrainerstaaten der EU fuhrt die Kauf-
kraftbereinigung zu einem ahnlichen Resultat: In
GroRbritannien (11,67 KKS€) sinkt der Wert des
Mindestlohns, wahrend er beispielsweise in Ser-
bien (5,85 KKS€) und der Turkei (5,46 KKS€) ho-
her ausfallt. In Ubersee schlagen sich die hohen
Lebenshaltungskosten in Australien (11,20 KKS¥€),
Neuseeland (10,51 KKS€), und Kanada (9,34 KKS €)
in niedrigeren Werten nieder. Insbesondere der
geringe Wert fir die USA (4,85 KKS€) zeigt noch
einmal den Anachronismus des dortigen Mindest-
lohnniveaus auf. In den Schwellenlandern Brasilien
(1,84 KKS€) und Argentinien (1,32 KKS€) bleiben
die Mindestlohne auch nach Berlicksichtigung der
Lebenshaltungskosten niedrig.®

5 DER KAITZ-INDEX ALS GROBER
RICHTWERT FUR ANGEMESSENE
MINDESTLOHNE

Der Kaitz-Index hat nicht zuletzt durch die Europa-
ische Mindestlohnrichtlinie fur die nationalen Min-
destlohnpolitiken neue Relevanz bekommen (siehe
Abschnitt 2). Er setzt den jeweiligen Mindestlohn ins
Verhaltnis zum nationalen Lohnniveau, wobei hier-
fur sowohl der Durchschnitts- als auch der Median-
lohn verwendet werden kann (Kaitz 1970). Der Me-
dianlohn - also der Lohn, der die Lohnverteilung in
zwei Halften teilt — ist dabei das robustere Maf3 und

9 Fur Argentinien ist zu berucksichtigen, dass sich der Min-
destlohn auf den Stichtag 1. Januar 2025 bezieht, aber in
der Regel unterjahrig — teilweise monatlich — angepasst
wird. Die KKS-Umrechnung beruht hingegen wie in allen
Landern auf dem fir das Gesamntjahr 2025 prognosti-
zierten Preisniveau.
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wird in aller Regel auch von Mindestlohnerhohun-
gen nicht beeinflusst. In der Wissenschaft hat sich
der medianbasierte Kaitz-Index deshalb weitge-
hend etabliert. Trotzdem bietet sich in einigen Fal-
len, insbesondere wenn ein Grof3teil der Beschaf-
tigten den Mindestlohn erhalt, der Durchschnitts-
lohn als VergleichsgrofRe an (siehe Abschnitt 2, aus-
fuhrlicher Libker/Schulten 2024, S.113).

Die von der Organisation flir wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung (OECD) zusam-
mengestellten Daten zum nationalen Lohnniveau
liegen erst mit einiger Verzogerung vor, und auch
die in Abbildung 3 ausgewiesenen Kaitz-Indizes be-
ziehen sich auf das Jahr 2023. Zuletzt erreichten
drei EU-Lander die Schwelle von 60% des Medi-
anlohns der Vollzeitbeschaftigten, die in der EU-
Mindestlohnrichtlinie als Referenzwert fur ange-
messene Mindestlohne verankert ist. Dies sind
Portugal (68,2%), Slowenien (63,0%) und Frank-
reich (62,2 %). Luxemburg (56,7 %) und Rumanien
(56,2%) verfehlen sie um wenige Prozentpunkte
(Abbildung 3a). Auch wenn der Kaitz-Index auf Basis
des Durchschnittslohns berechnet wird, sind Slo-
wenien (52,6 %), Frankreich (50,2%) und Portugal
(48,0%) die drei EU-Lander, die den Schwellen-
wert von 50% schon heute Uberschreiten oder in
seiner unmittelbaren Nahe liegen (Abbildung 3b). In
allen anderen EU-Landern sind nach den Daten der
OECD teils deutliche Mindestlohnerhéhungen not-
wendig, um den Referenzwert zu erreichen.

Dies gilt auch flir Deutschland, wo der Mindest-
lohn mit 12€ im Jahr 2023 bei 51,7% des Medi-
anlohns der Vollzeitbeschaftigten lag. Gegenliber
dem Einfuhrungswert im Jahr 2015 (Kaitz-Index:
48,2%) ist dies nur ein geringer Zuwachs von 3,5
Prozentpunkten, der sich zudem auf das Eingrei-
fen des Gesetzgebers im Jahr 2022 zurickfiihren
lasst: Unter der Agide der Mindestlohnkommission
sank der deutsche Kaitz-Index bis 2021 um 3,4 Pro-
zentpunkte auf nur noch 44,8% des Medianlohns.
Andere Lander haben nach den Daten der OECD
seit 2015 deutlich starkere strukturelle Anhebun-
gen durchgefihrt. Hierzu zahlen in Europa GroR3-
britannien (+10,9 Prozentpunkte), Portugal (+11,8
Prozentpunkte) und Spanien (+15,1 Prozentpunkte)
und in Ubersee Neuseeland (+6,5 Prozentpunkte)
und Korea (+12,4 Prozentpunkte) (nicht tabellarisch
ausgewiesen; siehe auch Libker/Schulten 2024,
S.115).70

10 Alle Angaben beruhen auf den Daten der OECD (https:/
data-explorer.oecd.org/, letzter Zugriff: 21.01.2025)


https://data-explorer.oecd.org/
https://data-explorer.oecd.org/
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Der relative Wert des Mindestlohns (Kaitz-Index), 2023
Angaben in Prozent

a) Mindestlohn in Prozent des Medianlohns

Europadische Union

Portugal
Slowenien
Frankreich
Luxemburg
Ruménien
Polen
Spanien
Deutschland
Slowakei
Bulgarien
Griechenland
Niederlande
Belgien
Irland
Ungarn
Litauen
Kroatien
Tschechien
Estland

Lettland

Sonstiges Europa

Tiirkei
GroRbritannien

Lander auBerhalb Europas

Neuseeland
Korea
Australien
Kanada
Japan

USA

68,2
63,0
62,2

I 56,7
I h6,2
I 5,7

I 52

I 51,/

I 50,
I 49,6
I 49,5
I 49,1
I 48,7
I 48,3
I 48,2
I 47,3
I 45,0
I 43,8
I 42,5
I 42,3

— 64,6
I 59,6

60,9

L
I 49,6
I 46,0
I 26,0

52

60%

Abbildung 3

b) Mindestlohn in Prozent des Durchschnittslohns

Europidische Union

50,2

I 48,0
I 45,3

Slowenien
Frankreich
Portugal
Deutschland
Luxemburg
Belgien
Polen
Spanien
Slowakei
Niederlande
Ruménien
Kroatien
Griechenland
Litauen
Tschechien
Irland
Ungarn
Estland
Bulgarien
Lettland

I
I (],
I /|,
I (3,
I /]
I 1 3
I 11
I 4,
I 30,6
I 30,
I 37,
I 37/
I 37,0
I 36,3
I 36,3
I 3/

Sonstiges Europa
GroRbritannien I 50,0

Tiirkei

I 36,9

Lander auBerhalb Europas
I 56,8
I (48,1
I 46,8

Neuseeland
Korea
Australien
Kanada
Japan

USA

I 43,
I 40,3

I 18,3

Anmerkung: Die OECD berechnet den Kaitz-Index auf Basis des Median- bzw. Durchschnittslohns von Vollzeitbeschaftigten.

Daten fiir folgende Lander sind nicht verfiigbar: Albanien, Argentinien, Brasilien, Malta, Moldawien, Nordmazedonien,
Russland, Serbien, Ukraine und Zypern. Alle Werte sind auf eine Nachkommastelle gerundet.

o — o

50%

Quelle: OECD Earnings Database
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6 AKTUELLE ENTWICKLUNG: REALES
WACHSTUM DES MINDESTLOHNS IN
VIELEN LANDERN EUROPAS

Derzeit treffen in der Europaischen Union zwei fir
Mindestlohnbeziehende gunstige Entwicklungen
zusammen: Nach den hohen Inflationsraten der
Jahre 2022 (im EU-Durchschnitt: 9,2%) und 2023
(6,4 %) hat sich der Preisauftrieb in der EU-27 deut-
lich verlangsamt, sodass die Verbraucherpreise im
Jahr 2024 nur noch um 2,6% gegenuber dem Vor-
jahr angestiegen sind. Mit Ausnahme Rumaniens
(Inflationsrate 2024: 5,8 %) verzeichnen inzwischen
alle Mitgliedslander Inflationsraten unterhalb von
5%. Gleichzeitig setzt sich die Dynamik bei den
Mindestléhnen weiter fort. Von den 22 EU-Landern
mit einem allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn
haben 18 Lander diesen zum 1. Januar 2025 erhoht,
drei weitere (Belgien, Frankreich und Griechenland)
bereits im Verlauf des Jahres 2024. Die einzige
Ausnahme ist Zypern, das seinen Mindestlohn im
zweijahrigen Turnus anpasst.

Besonders stark sind die Mindestlohne auch in
diesem Jahr in vielen osteuropaischen Landern ge-
wachsen: Angefiihrt von Rumaénien (22,7 %), Bul-
garien (16,3%), Kroatien (15,5%), Litauen (12,4 %)
und Tschechien (10,6 %) stammen die neun Lander
mit den hochsten nominalen Zuwachsraten alle
aus dem Osten der EU. Auch wenn die Mindest-
I6hne mit der Entwicklung des Harmonisierten Ver-
braucherpreisindexes (HVPI) preisbereinigt werden,
verbleibt in diesen neun Landern ein reales Plus
von mehr als funf Prozent.” Lediglich in Lettland
(nominale Steigerungsrate: 5,7%) und Slowenien
(1,9%) stieg der Mindestlohn zum Jahreswechsel
real um nur 4,3% bzw. stagnierte im Fall Sloweni-
ens (-0,1%) (Tabelle 1).

In West- und Sudeuropa haben Griechenland
(6,4%), Irland (6,3%), Portugal (6,1%) und die Nie-
derlande (6,0 %) ihre Mindestlohne gegentiber dem
Vorjahr deutlich angehoben. Auch nach Beruck-
sichtigung der Inflation verbleiben den Mindest-
lohnbeziehenden in diesen vier Landern reale Zu-
wachse zwischen 2,7 % (Niederlande) und 4,9% (Ir-
land). Deutschland, wo der Mindestlohn zum 1. Ja-
nuar 2025 von 12,41 € auf 12,82 € angehoben wurde,
belegt im EU-weiten Vergleich mit einer nominalen
Steigerungsrate von 3,3% lediglich den 18. Platz.
Da die Preise in Deutschland im Jahr 2024 gemes-
sen am HVPI um 2,5% gestiegen sind, entspricht
dies nur einem realen Zuwachs von 0,8%. Gefallen
sind die realen Mindestlohne lediglich in drei west-
und sideuropaischen Landern: In Zypern (-2,2%),
wo in diesem Jahr turnusgemall keine Mindest-
lohnerhéhung anstand, sowie in Belgien (-0,5%)

11 Der WSI-Mindestlohnbericht verwendet fiir die Preis-
bereinigung jeweils die Steigerungsrate des HVPI im
Vorjahr.
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und Frankreich (-0,3%). Da in den beiden letztge-
nannten Landern der Mindestlohn automatisch an
die Preisentwicklung angepasst wird (siehe Lub-
ker/Schulten 2023, S.119), ist dies jedoch nur ein
rein rechnerischer Rickgang, der sich auf Unter-
schiede in den verwendeten Preisindizes bzw. den
Betrachtungszeitraumen zurlckfiihren lasst. So hat
Belgien seinen Mindestlohn bereits zum 1. Februar
2025 erneut um 2,0% angehoben.

Im Median der 22 EU-Lander mit einem allge-
meinen Mindestlohn steigt dieser 2025 nominal
um 6,2%, und auch nach Berlicksichtigung der
Preisentwicklung des Vorjahres ergibt sich noch
ein vergleichsweise starker Zuwachs von 3,8%
(Abbildung 4). Die nominalen Steigerungsraten sind
damit nach den Inflationsjahren 2023 (12,0%) und
2024 (9,7%) rucklaufig, gleichzeitig verbleibt den
Mindestlohnbeziehenden durch die Normalisie-
rung der Preisentwicklung in diesem Jahr aber ein
groRerer Zugewinn an Kaufkraft. Einschrankend
ist allerdings anzumerken, dass der Mindestlohn
in den beiden bevolkerungsreichsten EU-Landern
Deutschland und Frankreich nur geringfliigig oder
nicht gestiegen ist. In den elf Landern mit realen
Zugewinnen unterhalb des Medians leben deshalb
etwa 256 Mio. Menschen, wahrend auf die Lander
mit Steigerungsraten oberhalb des Medians nur
103 Mio. Einwohner*innen entfallen.™

Auch in den meisten Nachbarlandern der EU, die
in der WSI-Mindestlohndatenbank enthalten sind,
wurden die Mindestlohne zum Jahreswechsel oder
im Verlauf des Jahres 2024 angehoben (Tabelle 1).
In der Turkei reichte die 30-prozentige Anhebung
zum 1. Januar 2025 dabei nicht aus, um die wei-
terhin hohe Inflation zu kompensieren, sodass der
Mindestlohn real fiel (-18,0%). In den osteuropai-
schen EU-Nachbarstaaten stiegen die realen Min-
destlohne hingegen um 4,8% (Moldawien) bzw.
8,5% (Serbien), wahrend der Mindestlohn in Alba-
nien erst im Marz 2025 angehoben werden soll und
die Kaufkraft zum Stichtag 1. Januar deshalb um
2,2% fiel. In Grof3britannien stieg der Mindestlohn
bereits zum 1. April 2024 um 9,8% und auch real
verbleibt im Vorjahresvergleich ein Plus von 7,0%.
In Ubersee halten sich geringfiigige negative und
positive Veranderungen in etwa die Waage. Auffal-
lig ist hier nur das Hochinflationsland Argentinien,
wo die Kaufkraft des Mindestlohns nach der hier
angewendeten Rechenweise deutlich zurickging
(-44,3%).

12 Bevolkerungsdaten fur 2024 basierend auf Eurostat (Indi-
kator: demo_gind), letzter Zugriff: 24.01.2025.



Entwicklung gesetzlicher Mindestldhne, 2025

Veranderung am 1. Januar 2025 gegeniiber dem Vorjahreszeitpunkt und dem 1. Januar 2015, Angaben in Prozent

Tabelle1

Veranderung gegenuber dem Veranderung gegenuber dem Zuletzt
1. Januar 2024 1. Januar 2015 geandert
Nominal Real Nominal Real
Europdische Union
Rumanien 22,7 16,0 315,4 178,2 01.01.25
Bulgarien 16,3 13,4 195,0 116,7 01.01.25
Kroatien 15,5 11,0 143,6 85,0 01.01.25
Litauen 12,4 11,4 248,9 133,0 01.01.25
Tschechien 10,6 7,7 126,2 48,6 01.01.25
Polen 10,1 6,3 168.,4 81,8 01.01.25
Estland 9.3 5,3 126,9 46,2 01.01.25
Ungarn 9.0 5,1 176.8 66,1 01.01.25
Slowakei 8.8 55 115,1 50,8 01.01.25
Griechenland 6.4 3.3 41,6 20,0 01.04.24
Irland 6.3 4,9 56,1 30,7 01.01.25
Portugal 6.1 3.3 72,3 40,3 01.01.25
Niederlande 6,0 2,7 54,2 16,6 01.01.25
Lettland 5,7 4,3 105,6 41,2 01.01.25
Spanien 4,4 1,6 82,5 48,9 01.01.25
Malta 3.9 1,4 334 7.2 01.01.25
Belgien 3.8 -0,5 37.9 4,2 01.05.24
Deutschland &8 0,8 50,8 16,1 01.01.25
Slowenien 1,9 -0,1 61,9 27,6 01.01.25
Luxemburg 2,6 0.4 37,2 9,9 01.01.25
Frankreich 2,0 -0,3 23,6 0,2 01.11.24
Zypern 0,0 -2,2 a) 01.01.24
Sonstiges Europa
Turkei 30,0 -18,0 1942,0 109,4 01.01.2b
Russland 16,6 8.1 276,2 90,4 01.01.25
Serbien** 13,7 8,5 151,9 64,2 01.01.25
Ukraine 12,7 6,5 556,8 75,6 01.04.24
Nordmazedonien** 12,1 7.6 153,8 77,3 01.03.24
Moldawien 10,0 4.8 233,3 48,0 01.01.25
GroRbritannien* 9,8 7.0 76,0 31,3 01.04.24
Albanien 0,0 -2,2 81,8 41,0 01.04.23
AuBerhalb Europas
Argentinien 83,8 -44,3 5981,4 -47,5 01.01.25
Brasilien 7.5 3.0 92,2 9,4 01.01.2b
Japan*** 5,1 2,8 35,3 21,9 01.01.24
Australien 3.7 0.4 42,9 9,1 01.07.24
Kanada*** 3.4 1,0 55,2 20,8 01.01.24
Neuseeland 2,0 -0,7 62,5 24,5 01.04.24
Anmerkungen: a) Fiir Zypern kann keine Veranderungsrate gegeniiber dem 1. Januar 2015 berechnet werden, da das
Land erst zum 1. Januar 2023 einen allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn eingefiihrt hat.

*  National Living Wage fiir Arbeitnehmer*innen ab 23 Jahren.

**  Geschatzt, da Mindestlohn als Nettolohn festgelegt wird.

*** Gewichteter Durchschnitt der regionalen Mindestlohne; teilweise unterjéhrige Anpassung.

WsI
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Abbildung 4

Entwicklung der Mindestlohne in der Europdischen Union, 20002025
Jeweils verglichen mit dem 1. Januar des Vorjahres (in %, Medianwerte)

14,0
120 Nominale Entwicklung
—— Reale Entwicklung
10,0
8,0
6,0
4,0 27
19 23 \
2,0
2,2
00 15 14 17 .4 15
0 0 0,4
2,0
o — o~ o < 0o [{=] ~ [==) D o — o~ o <t [Ye) [{=) ~ o [=2) o — o~ o <t Y]
o o o o o (=) o (=) o o — — — — — — — — — — N ™~ N N N o~
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o~N o~N o~N o~N o~N o~N o~N o~N o~N o~N o~N o~N o~N o~N o~N o~N o~N o~N o~N o~N o~N o~N o~N o~N o~N ~N
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also ohne GroRbritannien). Fiir die reale Entwicklung wurden die nationalen Steigerungsraten mit Hilfe des HVPI preisbereinigt.
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7 LANGFRISTIGE TRENDS: UNTERSCHIEDLICHE MINDESTLOHNPOLITIKEN
PRAGEN DIE VERGANGENEN ZEHN JAHRE

Auch im langfristigen Vergleich zeigt sich, dass die
Kaufkraft des Mindestlohns insbesondere in vielen
osteuropaischen EU-Landern stark hinzugewonnen
hat. So haben sich die realen Mindestlohne seit
dem 1. Januar 2015 in Rumanien (178,2%), Litau-
en (133%) und Bulgarien (116,7 %) mehr als verdop-
pelt, und in Kroatien (85,0%), Polen (81,8%), Un-
garn (66,1%) sowie der Slowakei (50,8%) betrug
der Zuwachs jeweils mehr als die Halfte (Tabelle 1).
In Westeuropa gab es in Spanien (48,9%), Portu-
gal (40,3%) und Irland (30,7%) ein deutliches Re-
alwachstum, wahrend die realen Mindestlohne in
Belgien (4,2%) und Frankreich (0,2 %) weitgehend
stagnierten. Hier kommt zum Tragen, dass Min-
destlohnerhohungen in beiden Landern weitge-
hend an die Inflation gekoppelt sind und sich Preis-
und Nominallohnzuwachse deshalb in der langen
Frist ausgleichen.

Die Entwicklung uber die vergangenen zehn
Jahre wird in Abbildung 5 flr einige ausgewabhlte
Lander detaillierter nachgezeichnet. Um die ein-
zelnen, teilweise unterjahrigen Erhohungsschritte
darzustellen, werden hierfir Daten aus der WSI-
Mindestlohndatenbank mit monatlicher Frequenz
verwendet (und nicht wie sonst im WSI-Mindest-
lohnbericht nur zum Stichtag 1. Januar)."® Auch zur
Berechnung der realen Mindestlohne wird — abwei-
chend vom sonst angewendeten Verfahren — der

13 Messkonzept sind weiterhin die Stundenléhne.
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HVPI auf Monatsbasis genutzt. Zur besseren Ver-
gleichbarkeit wird sowohl der nominale als auch
der reale Mindestlohn flr alle Lander indiziert (Ja-
nuar 2015 = 100). Dadurch ergeben sich geringflugi-
ge Abweichungen zu den Berechnungen in Tabelle 1,
in denen fur die Preisbereinigung jeweils die jah-
resbezogene Inflationsrate des Vorjahres verwen-
det wird.

Der Landervergleich zeigt, wie unterschiedliche
Institutionen und Mindestlohnpolitiken die lang-
fristige Entwicklung pragen. Einen gut abzugren-
zenden Typus bilden dabei Belgien und Frankreich,
in denen der Mindestlohn an Veranderungen der
Verbraucherpreise gekoppelt ist (Lubker/Schulten
2023, S.19). In Belgien wird hierzu der sogenannte
.Gesundheitsindex” verwendet, der gesundheits-
schadliche Produkte wie Tabak und Alkohol unbe-
rucksichtigt lasst. In Frankreich ist es der nationa-
le Verbraucherpreisindex fur Haushalte im unteren
Finftel der Einkommensverteilung.™ In beiden Lan-
dern fuhrt dies dazu, dass sich nominaler Mindest-
lohn und Verbraucherpreise weitgehend parallel
zueinander entwickeln (siehe Panel a und c). Komple-
mentar zur Indizierung sind in beiden Landern wei-
tergehende Anhebungen maoglich. In Frankreich hat
die Regierung davon Gebrauch gemacht, indem sie
die jungste Mindestlohnerhohung um zwei Monate

14 Auch hier bleibt Tabak unberticksichtigt. Zusatzlich wird
die Halfte der Reallohnzuwache berlcksichtigt.



auf den 1. November 2024 vorgezogen hat (Groupe
d‘experts sur le SMIC 2024). Die Expertengruppe,
die die Regierung diesbezlglich seit 2009 berat, hat
in den letzten Jahren jedoch regelmalRig von einem
Zuschlag (,,coup de pouce”) zur indexbasierten An-
passung abgeraten (ebd., s.a. Askenazy 2018). Die
franzosischen Gewerkschaften haben demgegen-
uber die Empfehlungen der Expertengruppe scharf
kritisiert und fordern eine Erhohung des Mindest-
lohns auf monatlich 2000 € brutto, was einem Stun-
denlohn von 13,19 € entsprechen wiirde (CGT 2024).
In Belgien, wo der Mindestlohn auf einem allge-
meinverbindlichen Tarifvertrag beruht, hat der Nati-
onale Arbeitsrat seit 2021 drei aulderordentliche Er-
hohungen beschlossen, zuletzt zum 1. April 2024."
Am HVPI gemessen haben diese jedoch nur einen
schleichenden Kaufraftverlust ausgeglichen. Im Er-
gebnis hat sich der reale Wert des Mindestlohns in
beiden Landern seit 2015 nicht verandert.

Andere Lander haben hingegen Ulber die letzten
zehn Jahre den Ansatz verfolgt, ihren Mindestlohn
durch graduelle, reale Anhebungen strukturell
zu erhohen. In Portugal (Panel f) gibt es hierzu ein
grundsatzliches Einvernehmen zwischen der Re-
gierung und den Tarifparteien, die im Standigen
Ausschuss flr soziale Konzertierung (CPCS) bei der
Festlegung des Mindestlohns eine beratende Rolle
einnehmen und sich an einer langfristigen Zielgro-
Be orientieren (Oliveira 2023). In GroRbritannien
(Panel d) hat die Regierung im Jahr 2016 unter dem
konservativen Premierminister David Cameron der
Low Pay Commission die Vorgabe gemacht, den
National Living Wage schrittweise auf 60% des
Medianlohns anzuheben. Zwischenzeitlich wur-
de das Ziel auf zwei Drittel des Medianlohns an-
gehoben (Libker/Schulten 2022, S.155). Auch in
Irland (Panel e) orientiert sich die Low Pay Commis-
sion, die im Jahr 2015 eingesetzt wurde, derzeit
an dem Ziel, den Mindestlohn bis 2026 schrittwei-
se auf 60% des Medians zu erhéhen und danach
66 % des Medians als neue Zielgrofie anzustreben
(Low Pay Commission 2022, S.X). Aufgrund der
wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie und
des Brexits waren die Erhohungsschritte jedoch
zwischenzeitlich sehr moderat und fielen hinter die
Preisentwicklung zurlick (Low Pay Commission
2023, S.23). Auch in GroRbritannien und Portugal
wurden die Anhebungen in den Jahren 2021 bis
2023 durch hohe Inflationsraten teilweise zunichte
gemacht. Trotzdem haben die etablierten Instituti-
onen Uber den Zehn-Jahres-Zeitraum in allen drei
Landern eine substanzielle Anhebung der realen
Mindestlohne um rund 30% (Irland, GroRbritanni-
en) bzw. rund 40% (Portugal) hervorgebracht.

Aus dem Vergleich lasst sich noch ein dritter Ide-
altypus bilden, fir den Spanien und Deutschland

15 Siehe die Ubersicht auf https://www.salairesminimums.
be/history.html?jcld=cf2e07eede76fa89014e7734edb305
2c (letzter Zugriff: 04.02.2025)

stehen: Weitgehende Stagnation des realen Min-
destlohns uUber lange Zeitraume, die durch eine
ruckartige, politisch initilerte Anhebung unterbro-
chen wird. In Spanien (Panel g) hatte sich die Kauf-
kraft des Mindestlohns von 2000 bis 2015 nur um
4,4% erhoht. Auch der Kaitz-Index lag auf Median-
Basis nach Berechnungen der OECD im Jahr 2015
nur bei 37,1%. Merkliche reale Anhebungen gab es
erst Anfang 2017 (4,9%) und Anfang 2018 (3,3 %),
insbesondere aber nach dem Regierungswechsel
im Juni 2018. Die neue Regierung von Pedro San-
chez legte sich auf das Ziel fest, den Mindestlohn
mittelfristig auf 60% des Durchschnittslohns zu
erhohen (Lubker/Schulten 2019, S.141; s.a. Ab-
schnitt 2). Es folgten zwei deutliche Erhohungs-
schritte: um 22,3% zum 1. Januar 2019 und um
weitere 5,6% zum 1. Januar 2020. Hierdurch stieg
die Kaufkraft des Mindestlohns innerhalb kurzer
Zeit um mehr als ein Viertel und der Kaitz-Index er-
hohte sich auf 51,5% des Medians im Jahr 2020.'
Bedingt durch die verhaltenen Erhohungen wah-
rend der Corona-Pandemie und die hohe Inflation
hat sich der reale Mindestlohn allerdings seitdem
nur noch geringfligig erhoht.

In Deutschland (Panel b) entscheidet die Min-
destlohnkommission uber die regulare Anpassung
des Mindestlohns, der zum 1. Januar 2015 auf dem
Niveau von 8,50€ eingeflihrt wurde. Nach insge-
samt sieben Erhohungsschritten lag der Mindest-
lohn im 3. Quartal 2022 bei 10,45€ — und damit
sieben Jahre nach seiner Einfiihrung inflationsbe-
reinigt wieder auf seinem Ausgangsniveau vom
Januar 2015. Zu einer deutlichen realen Steigerung
kam es erst mit der Anhebung durch den Deut-
schen Bundestag auf 12€ zum 1. Oktober 2022
(oder um 14,8%), mit der die Regierungsmehrheit
eine zentrale Ankindigung von SPD und Griinen
aus dem Bundestagswahlkampf vom Herbst 2021
umsetzte. Die beiden nachfolgenden Erhohungs-
schritte wurden wieder von der Mindestlohnkom-
mission beschlossen, wenn auch abweichend
von der bisherigen Praxis gegen die Stimmen der
Gewerkschaftsvertreter*innen  (Llbker/Schulten
2024). Je nach Rechenweg ist der Mindestlohn in
Deutschland in den zehn Jahren seit seiner Einfuh-
rung real um 16,1% (jahresbezogene Betrachtung,
Tabelle 1) oder um 13,6 % gestiegen (monatsbezoge-
ne Betrachtung, Abbildung 5, Panel b). Dies entspricht
in etwa der auf3erordentlichen Erhohung durch den
Gesetzgeber. Per Saldo haben die Anpassungen
unter der Agide der Mindestlohnkommission {iber
die vergangenen zehn Jahre zu keiner nennens-
werten realen Erhohung gefuhrt, sondern lediglich
inflationsbedingte Kaufkraftverluste ausgeglichen —
ahnlich wie dies in Frankreich und Belgien durch
eine Indizierung des Mindestlohns erreicht wird.

16 Die Beschaftigungsauswirkungen blieben gering (siehe
Hijzen et al. 2023).
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Abbildung 5

b) Deutschland

a) Belgien
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Abbildung 5 (Fortsetzung)

Entwicklung des gesetzlichen Mindestlohns und der Verbraucherpreise in ausgewahlten Landern, 2015 — 2025
Index, Januar 2015 = 100
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8 FAZIT: EUROPAISCHE
MINDESTLOHNRICHTLINIE
BEFORDERT DYNAMISCHE
MINDESTLOHNENTWICKLUNG

In den meisten EU-Mitgliedstaaten verzeichnen
die gesetzlichen Mindestlohne nach wie vor sehr
hohe nominale Zuwachse. Da die Inflationsra-
ten europaweit zurlickgegangen sind, sind auch
die realen Mindestldohne in weiten Teilen Eu-
ropas gestiegen, sodass sich die Kaufkraft der
Mindestlohnempfanger*innen deutlich verbes-
sert. Durch Referenzwerte flir angemessene Min-
destlohne, die im Zuge der Umsetzung der Euro-
paischen Mindestlohnrichtlinie in den nationalen
Mindestlohngesetzen verankert wurden, entsteht
in viele Landern ein Sog hin zu strukturellen Min-
destlohnerhohungen, die lUber die normalen regel-
maRigen Anpassungen hinausreichen. Die Europa-
ische Mindestlohnrichtlinie hat hierdurch in vielen
EU-Staaten einen Anpassungsdruck erzeugt und
die dynamische Entwicklung der Mindestlohne zu-
satzlich befordert (s.a. Aumayr-Pintar/Vacas-Sori-
ano 2025). Damit setzt sich insgesamt ein bereits
seit Jahren zu beobachtender Trend weiter fort,
Mindestlohne deutlich aufzuwerten und in ange-
messene Living Wages umzuwandeln.

Nur zwei Jahre nach ihrer Verabschiedung hat
die Europaische Mindestlohnrichtlinie damit be-
reits eine erhebliche Wirkung entfaltet. Diese Dy-
namik durfte sich selbst dann fortsetzen, wenn der
Europaische Gerichtshof (EuGH) der Klage Déane-
marks stattgibt und die Richtlinie mit dem Argu-
ment annulliert, dass der EU hierfir die Regelungs-
kompetenz fehlt. Angesichts ihrer hohen Bedeu-
tung hatten die 24 Mitgliedstaaten, die urspriing-
lich fur die Richtlinie gestimmt haben, die Moglich-
keit, diese im Rahmen eines zwischenstaatlichen

LITERATUR

Vertrages aufderhalb des EU-Rechts zu erneuern.
Wichtiger noch ware indessen, dass moglichst
viele Staaten die Kernkriterien der Richtlinie in ih-
ren nationalen Mindestlohngesetzen verankern.
Dies gilt nicht zuletzt auch fir Deutschland. Hier
hat sich die Mindestlohnkommission in ihrer neu-
en Geschaftsordnung darauf festgelegt, sich in
ihren kunftigen Entscheidungen zur Anpassung
des Mindestlohns am Wert von 60% des Brutto-
medianlohns von Vollzeitbeschaftigten zu orien-
tieren. Um sich von der Entscheidung des EuGH
unabhangig zu machen, sollte Deutschland diesen
Referenzwert in das deutsche Mindestlohngesetz
Ubernehmen.

Im Vergleich zu den meisten anderen EU-Staa-
ten weist die Entwicklung des Mindestlohns in
Deutschland nur eine relativ schwache Dynamik
aus. Die bisherigen Anpassungen durch die Min-
destlohnkommission haben per Saldo lediglich die
Kaufkraftverluste durch die Inflation ausgeglichen
(siehe Abschnitt 7). Gegeniliber dem Niveau bei sei-
ner Einfuhrung ist der Mindestlohn in Deutschland
deshalb in den vergangenen zehn Jahren real nur
um rund 15% gestiegen — was ausschlielich auf
die auRerordentliche Erhohung des Mindestlohns
im Jahr 2022 auf 12 € zurlickzufiihren ist. Die Min-
destlohnkommission konnte durch eine Neuorien-
tierung hin zu dem inzwischen auch in ihrer Ge-
schaftsordnung verankerten Ziel, auch in Deutsch-
land den Referenzwert von 60% des Medianlohns
zu erreichen, ihre eigene Handlungsfahigkeit unter
Beweis stellen. Gemessen an diesem Referenz-
wert ist der deutsche Mindestlohn nach wie vor
zu niedrig und miusste bereits in diesem Jahr bei
rund 15€ pro Stunde liegen (Schulten 2024). Die
Umsetzung der Europaischen Mindestlohnricht-
linie bietet demnach fiir Deutschland die Chance,
den Mindestlohn auf ein strukturell angemessenes
Niveau anzupassen.

Askenazy, P. (2018): The Parameters of
the French Minimum Hourly Wage,
in: ifo DICE Report 16 (4), S.9-13

Aumayr-Pintar, C./Vacas-Soriano, C. (2025):
Substantial rises in national mini-
mum wages for 2025 - linked to the
EU directive? Eurofound, 27.01.2025,
https://www.eurofound.europa.eu/
en/resources/article/2025/substantial-
rises-national-minimum-wages-
2025-linked-eu-directive (letzter
Zugriff: 04.02.2025)

WSI Report Nr.100, Februar 2025  Seite 18

Blades, D./Chen, S./Coonan, J./

Deaton, A. S. (2020): Measuring the
Real Size of the World Economy:
The Framework, Methodology, and
Research of the International Com-
parison Program (ICP), World Bank
Group, Washington DC, https:/
coilink.org/20.500.12592/md8mmv
(letzter Zugriff: 30.01.2025)

BMAS (Bundesministerium fiir Arbeit und So-
ziales)/ BMF (Bundesministerium der Finan-
zen) (2021): Eckpunkte zur Weiterent-
wicklung des Mindestlohns und Star-
kung der Tarifbindung, Berlin, https://
www.bmas.de/SharedDocs/Down-
loads/DE/Arbeitsrecht/fairer-mindest-
lohn.pdf?__blob=publicationFile&v=3
(letzter Zugriff: 30.01.2025)


https://www.eurofound.europa.eu/en/resources/article/2025/substantial-rises-national-minimum-wages-2025-linked-eu-directive
https://www.eurofound.europa.eu/en/resources/article/2025/substantial-rises-national-minimum-wages-2025-linked-eu-directive
https://www.eurofound.europa.eu/en/resources/article/2025/substantial-rises-national-minimum-wages-2025-linked-eu-directive
https://www.eurofound.europa.eu/en/resources/article/2025/substantial-rises-national-minimum-wages-2025-linked-eu-directive
https://coilink.org/20.500.12592/md8mmv
https://coilink.org/20.500.12592/md8mmv
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Arbeitsrecht/fairer-mindestlohn.pdf?__blob=publicationFi
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Arbeitsrecht/fairer-mindestlohn.pdf?__blob=publicationFi
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Arbeitsrecht/fairer-mindestlohn.pdf?__blob=publicationFi
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Arbeitsrecht/fairer-mindestlohn.pdf?__blob=publicationFi

80068@

Brahmeshuber, E. (2025): Op-Ed: EU
Competence in the Field of Social
Policy: why the AG’s Opinion on the
Adequate Minimum Wage Directive
in C-19/23 (does not) matter(s), EU
Law Live, 31.01.2025, https://eulawli-
ve.com/op-ed-eu-competence-in-the-
field-of-social-policy-why-the-ags-
opinion-on-the-adequate-minimum-
wage-directive-in-c-19-23-does-not-
matters/ (letzter Zugriff: 31.01.2025)

CGT (Confédération Générale du Travail)
(2024): Le groupe d’experts propo-
se de ne pas augmenter le SMIC,
I'urgence c’est de le revaloriser a
2000 € brut, Pressemitteilung vom
17.12.2024, https://www.cgt.fr/
comm-de-presse/le-groupe-dexperts-
propose-de-ne-pas-augmenter-le-
smic-lurgence-cest-de-le-revalo-
riser-2000-eu-brut (letzter Zugriff:
30.01.2025)

Comision Asesora para el Andlisis del SMI
(2025): 111 Informe de la Comision
Asesora para el Andlisis del SMI,
Madrid, https://prensa.mites.gob.es/
webPrensa/api/file/adjunto/3747

Deutscher Bundestag (2014): Entwurf
eines Gesetzes zur Starkung der
Tarifautonomie (Tarifautonomiestar-
kungsgesetz), Drucksache 18/1558,
28.05.2014

Emiliou, N. (2025): Opinion of Advocate
General on Case C19/23 Kingdom

of Denmark v European Parliament,
Council of the European Union, 14
January 2025, https://curia.europa.
eu/juris/document/document.jsf?text
=&docid=294192&pagelndex=0&doc
lang=EN&mode=req&dir=&occ=first
&part=1&cid=21848226

Europdisches Parlament/Rat (2022): Richt-
linie 2022/2041 des Europaischen
Parlaments und des Rates vom 19.
Oktober 2022 liber angemessene
Mindestlohne in der Europaischen
Union, in: Amtsblatt der Europai-
schen Union L275 vom 25.10.2022,
S.33-47

Groupe d'experts sur le SMIC (2024): Sa-
laire minimum interprofessionnel

de croissance, Rapport du groupe
d’experts, 28. November 2024, Paris,
https://www.strategie.gouv.fr/files/
files/Publications/2024/SMIC/smic-
rapport-2024-11decembre15h45_
vdef_complet.pdf (letzter Zugriff:
30.01.2025)

Hijzen, A./Montenegro, M./Pessoa, A.
(2023): Minimum wages in a dual la-
bour market: Evidence from the 2019
minimum-wage hike in Spain. Orga-
nisation for Economic Co-operation
and Development: OECD Social,
Employment and Migration, Working
Papers No. 298, Paris

Internationaler Wahrungsfonds (IWF) (2024):
World Economic Outlook: Policy Pi-
vot, Rising Threats, Washington, D.
C., Oktober2024

Kaitz, H. (1970): Experience of the Past:
The National Minimum, in: Youth
Unemployment and Minimum Wa-
ges Bulletin 1657, US Department of
Labor, S.30-54

Kilpatrick, C. /Steiert, M. (2025): A little
learning is a dangerous thing: AG
Emiliou on the Adequate Minimum
Wages Directive (C-19/23, Opinion of
14 January 2025), European Universi-
ty Institute (EUI), Department of Law,
Working Paper No. 2/2025, https://
cadmus.eui.eu/handle/1814/77887

Konigreich Danemark (2023): Klage vor
dem Europaischen Gerichtshof ge-
gen das Europaische Parlament und
den Rat der Europaischen Union
vom 18. Januar 2023, Rechtssache
C-19/23, Amtsblatt der Europaischen
Union vom 20.03.2023, C 104/17

Leitner, S. (2023): The EU minimum
wage directive: A chance for decent
earnings in EU-CEE. Wiener Institut
fir Internationale Wirtschaftsver-
gleiche: WIIW Monthly Report
Nr.12/2023, S.19-26

Low Pay Commission [Ireland] (2022): Re-
commendations for the National Mi-
nimum Wage, Low Pay Commission,
Dublin

Low Pay Commission [Ireland] (2023): Re-
commendations for the National Mi-
nimum Wage, Low Pay Commission,
Dublin

Liibker, M./ Schulten, T. (2019): WSI-
Mindestlohnbericht 2019: Zeit fur
kraftige Lohnzuwachse und eine eu-
ropdische Mindestlohnpolitik, WSI-
Mitteilungen 72 (2), S.133-141

Liibker, M./Schulten, T. (2022): WSI-
Mindestlohnbericht 2022. Aufbruch
zu einer neuen Mindestlohnpolitik in
Deutschland und Europa, in: WSI-
Mitteilungen 75 (2), S.148-159

Liibker, M./Schulten, T. (2023): WSI-
Mindestlohnbericht 2023: Kaufkraft-
sicherung als zentrale Aufgabe in
Zeiten hoher Inflation, in: WSI-Mittei-
lungen 76 (2), S.112-122

Liibker, M./Schulten, T. (2024): WSI-
Mindestlohnbericht 2024: Reale
Zugewinne durch die Umsetzung der
Europaischen Mindestlohnrichtlinie,
WSI-Mitteilungen 77 (2), S.107-119

Mindestlohnkommission (2025): Ge-
schaftsordnung vom 22.01.2025, ht-
tps://www.mindestlohn-kommission.
de/DE/Kommission/_pdf/Geschafts-
ordnung (letzter Zugriff: 31.01.2025)

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgele-
genheid (2024): Wet implementatie EU-
richtlijn toereikende minimumlonen,
Ministeri€le regeling ter vaststelling
van indicatieve referentiewaarden
wettelijk minimumloon, Brief vom
25.09.2024, https://www.eerste-
kamer.nl/behandeling/20240925/
brief_regering_ministeriele/info

Miiller, T./Schulten, T. (2022): Die Eu-
ropaische Mindestlohnrichtlinie

— Paradigmenwechsel hin zu einem
Sozialen Europa, in: Wirtschaft und
Gesellschaft 48 (3), S.335-364

Miiller, T./ Zwysen, W. (2025): Wages and
collective bargaining, in: ETUIl and
ETUC (eds.) Benchmarking Working
Europe 2025, Brussels, ETUI, im
Erscheinen

Oliveira, C. (2023): The minimum wage
and the wage distribution in Portugal,
in: Labour Economics 85 (1), 102459

Schulten, T. (2024): Die (fehlende)
Umsetzung der Europaischen Min-
destlohnrichtlinie in Deutschland.
Wirtschafts- und Sozialwissenschaft-
liches Institut der Hans-Bockler-Stif-
tung: WSI Kommentar Nr.4, Oktober
2024, Dusseldorf, https://www.wsi.
de/fpdf/HBS-008978/p_wsi_kom-
mentar_4_2024.pdf (letzter Zugriff:
04.02.2025)

Schulten, T./Miiller, T. (2024): Die euro-
paische Mindestlohnrichtlinie als
Tarifvertragsstarkungsrichtlinie, in:
WSI-Mitteilungen 77 (6), S.441-449

Schulten, T./Miiller, T. (2025): Die EU-
Mindestlohnrichtlinie vor dem Euro-
paischen Gerichtshof. Wirtschafts-
und Sozialwissenschaftliches Institut
der Hans-Bockler-Stiftung: WSI-Blog
Work on Progress, 24.01.2025, htt-
ps://www.wsi.de/de/blog-17857-die-
eu-mindestlohnrichtlinie-vor-dem-eu-
ropaeischen-gerichtshof-66248.htm

UK Government Department for Business

& Trade (2024): National Minimum
Wage and National Living Wage.
Low Pay Commission Remit

2024, London, July 2024, https://
assets.publishing.service.gov.uk/
media/66a7acacfc8e12ac3edb0643/
national-minimum-wage-and-natio-
nal-living-wage-low-pay-commission-
remit-july-2024.pdf (letzter Zugriff:
04.02.2025)

WSI Report Nr.100, Februar 2025

Seite 19


https://eulawlive.com/op-ed-eu-competence-in-the-field-of-social-policy-why-the-ags-opinion-on-the-a
https://eulawlive.com/op-ed-eu-competence-in-the-field-of-social-policy-why-the-ags-opinion-on-the-a
https://eulawlive.com/op-ed-eu-competence-in-the-field-of-social-policy-why-the-ags-opinion-on-the-a
https://eulawlive.com/op-ed-eu-competence-in-the-field-of-social-policy-why-the-ags-opinion-on-the-a
https://eulawlive.com/op-ed-eu-competence-in-the-field-of-social-policy-why-the-ags-opinion-on-the-a
https://eulawlive.com/op-ed-eu-competence-in-the-field-of-social-policy-why-the-ags-opinion-on-the-a
https://www.cgt.fr/comm-de-presse/le-groupe-dexperts-propose-de-ne-pas-augmenter-le-smic-lurgence-cest-de-le-revaloriser-2000-eu-brut
https://www.cgt.fr/comm-de-presse/le-groupe-dexperts-propose-de-ne-pas-augmenter-le-smic-lurgence-cest-de-le-revaloriser-2000-eu-brut
https://www.cgt.fr/comm-de-presse/le-groupe-dexperts-propose-de-ne-pas-augmenter-le-smic-lurgence-cest-de-le-revaloriser-2000-eu-brut
https://www.cgt.fr/comm-de-presse/le-groupe-dexperts-propose-de-ne-pas-augmenter-le-smic-lurgence-cest-de-le-revaloriser-2000-eu-brut
https://www.cgt.fr/comm-de-presse/le-groupe-dexperts-propose-de-ne-pas-augmenter-le-smic-lurgence-cest-de-le-revaloriser-2000-eu-brut
https://prensa.mites.gob.es/webPrensa/api/file/adjunto/3747
https://prensa.mites.gob.es/webPrensa/api/file/adjunto/3747
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=294192&pageIndex=0&doclang=EN&mode=r
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=294192&pageIndex=0&doclang=EN&mode=r
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=294192&pageIndex=0&doclang=EN&mode=r
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=294192&pageIndex=0&doclang=EN&mode=r
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=294192&pageIndex=0&doclang=EN&mode=r
https://www.strategie.gouv.fr/files/files/Publications/2024/SMIC/smic-rapport-2024-11decembre15h45_vdef_complet.pdf
https://www.strategie.gouv.fr/files/files/Publications/2024/SMIC/smic-rapport-2024-11decembre15h45_vdef_complet.pdf
https://www.strategie.gouv.fr/files/files/Publications/2024/SMIC/smic-rapport-2024-11decembre15h45_vdef_complet.pdf
https://www.strategie.gouv.fr/files/files/Publications/2024/SMIC/smic-rapport-2024-11decembre15h45_vdef_complet.pdf
https://cadmus.eui.eu/handle/1814/77887
https://cadmus.eui.eu/handle/1814/77887
https://www.mindestlohn-kommission.de/DE/Kommission/_pdf/Geschäftsordnung
https://www.mindestlohn-kommission.de/DE/Kommission/_pdf/Geschäftsordnung
https://www.mindestlohn-kommission.de/DE/Kommission/_pdf/Geschäftsordnung
https://www.mindestlohn-kommission.de/DE/Kommission/_pdf/Geschäftsordnung
https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20240925/brief_regering_ministeriele/info
https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20240925/brief_regering_ministeriele/info
https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20240925/brief_regering_ministeriele/info
https://www.wsi.de/fpdf/HBS-008978/p_wsi_kommentar_4_2024.pdf
https://www.wsi.de/fpdf/HBS-008978/p_wsi_kommentar_4_2024.pdf
https://www.wsi.de/fpdf/HBS-008978/p_wsi_kommentar_4_2024.pdf
https://www.wsi.de/de/blog-17857-die-eu-mindestlohnrichtlinie-vor-dem-europaeischen-gerichtshof-66248.htm
https://www.wsi.de/de/blog-17857-die-eu-mindestlohnrichtlinie-vor-dem-europaeischen-gerichtshof-66248.htm
https://www.wsi.de/de/blog-17857-die-eu-mindestlohnrichtlinie-vor-dem-europaeischen-gerichtshof-66248.htm
https://www.wsi.de/de/blog-17857-die-eu-mindestlohnrichtlinie-vor-dem-europaeischen-gerichtshof-66248.htm
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/66a7acacfc8e12ac3edb0643/national-minimum-wage-and-national-living-wage-low-pay-commission-remit-july-2024.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/66a7acacfc8e12ac3edb0643/national-minimum-wage-and-national-living-wage-low-pay-commission-remit-july-2024.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/66a7acacfc8e12ac3edb0643/national-minimum-wage-and-national-living-wage-low-pay-commission-remit-july-2024.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/66a7acacfc8e12ac3edb0643/national-minimum-wage-and-national-living-wage-low-pay-commission-remit-july-2024.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/66a7acacfc8e12ac3edb0643/national-minimum-wage-and-national-living-wage-low-pay-commission-remit-july-2024.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/66a7acacfc8e12ac3edb0643/national-minimum-wage-and-national-living-wage-low-pay-commission-remit-july-2024.pdf

Q
(<]
0
@

WWW.BOECKLER.DE

IMPRESSUM

Ausgabe
WSI Report Nr. 100, Februar 2025
WSI-Mindestlohnbericht 2025

ISSN 2366-7079

Herausgeber

Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut (WSI)
der Hans-Bdckler-Stiftung

Georg-Glock-StraBe 18, 40474 Diisseldorf

Telefon +49(211) 7778-187

http://www.wsi.de

Pressekontakt
Rainer Jung, +49(211)7778-150
rainer-jung@boeckler.de

Satz: Yuko Stier Grafikdesign

Foto S.2 (Portrait Malte Liibker): Stephen Petrat

Kontakt

Dr. Malte Libker

Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut (WSI)
der Hans-Bdckler-Stiftung

Georg-Glock-StraRe 18, 40474 Diisseldorf

Telefon +49(211) 7778-574

malte-luebker@boeckler.de
www.wsi.de

Dieses Werk ist lizensiert unter der
Creative Commons Lizenz CC BY 4.0 International

(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.de)


http://www.boeckler.de
http://www.wsi.de
mailto:rainer-jung%40boeckler.de?subject=
mailto:malte-luebker%40boeckler.de?subject=
http://www.wsi.de
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.de

	OLE_LINK1
	Auf einen Blick
	1	Einleitung 
	2	Stand der Mindestlohn-gesetzgebung in Europa 
	3	Mindestlöhne in Euro zum 1. Januar 2025
	4	Mindestlöhne in Kaufkraftstandards zum 1. Januar 2025
	5	Der Kaitz-Index als grober Richtwert für angemessene Mindestlöhne
	6	Aktuelle Entwicklung: Reales Wachstum des Mindestlohns in vielen Ländern Europas
	7	Langfristige Trends: Unterschiedliche Mindestlohnpolitiken prägen die vergangenen zehn Jahre 
	8	Fazit: Europäische Mindestlohnrichtlinie befördert dynamische Mindestlohnentwicklung

	Letzte_Seite_#R: 
	Seite 1: 
	Seite 3: 
	Seite 5: 
	Seite 7: 
	Seite 9: 
	Seite 11: 
	Seite 13: 
	Seite 15: 
	Seite 17: 
	Seite 19: 

	Nächste_Seite_#R: 
	Seite 1: 
	Seite 3: 
	Seite 5: 
	Seite 7: 
	Seite 9: 
	Seite 11: 
	Seite 13: 
	Seite 15: 
	Seite 17: 
	Seite 19: 

	Vorherige_Ansicht_#R: 
	Seite 1: 
	Seite 3: 
	Seite 5: 
	Seite 7: 
	Seite 9: 
	Seite 11: 
	Seite 13: 
	Seite 15: 
	Seite 17: 
	Seite 19: 

	Vorherige_Seite_Inaktiv 2: 
	Seite 1: 

	Titelseite_Inaktiv 2: 
	Seite 1: 

	Letzte_Seite_#L: 
	Seite 2: 
	Seite 4: 
	Seite 6: 
	Seite 8: 
	Seite 10: 
	Seite 12: 
	Seite 14: 
	Seite 16: 
	Seite 18: 
	Seite 20: 

	Nächste_Seite_#L: 
	Seite 2: 
	Seite 4: 
	Seite 6: 
	Seite 8: 
	Seite 10: 
	Seite 12: 
	Seite 14: 
	Seite 16: 
	Seite 18: 
	Seite 20: 

	Vorherige_Seite_#L: 
	Seite 2: 
	Seite 4: 
	Seite 6: 
	Seite 8: 
	Seite 10: 
	Seite 12: 
	Seite 14: 
	Seite 16: 
	Seite 18: 
	Seite 20: 

	Titelseite_#L: 
	Seite 2: 
	Seite 4: 
	Seite 6: 
	Seite 8: 
	Seite 10: 
	Seite 12: 
	Seite 14: 
	Seite 16: 
	Seite 18: 
	Seite 20: 

	Vorherige_Ansicht_#L: 
	Seite 2: 
	Seite 4: 
	Seite 6: 
	Seite 8: 
	Seite 10: 
	Seite 12: 
	Seite 14: 
	Seite 16: 
	Seite 18: 
	Seite 20: 

	Vorherige_Seite_#R: 
	Seite 3: 
	Seite 5: 
	Seite 7: 
	Seite 9: 
	Seite 11: 
	Seite 13: 
	Seite 15: 
	Seite 17: 
	Seite 19: 

	Titelseite_#R: 
	Seite 3: 
	Seite 5: 
	Seite 7: 
	Seite 9: 
	Seite 11: 
	Seite 13: 
	Seite 15: 
	Seite 17: 
	Seite 19: 



